
Der Blick in unsere Gemeinde 2. Mai 2026

Amtliche Bekanntmachungen

Wahlbekanntmachung Nr. 4
für die Kommunalwahlen am 13. September 2026 in der Gemeinde Isernhagen

Gemäß § 16 Niedersächsisches
Kommunalwahlgesetz (NKWG) in
der z. Zt. gültigen Fassung gebe ich
hiermit Folgendes bekannt:

In der Gemeinde Isernhagen fin-
den am 13. September 2026 in der
Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr die
Wahl des Rates und die Wahlen der
Ortsräte statt.
1.Wahl desRates undderOrtsrä-
te
Zahl der zu wählenden Vertrete-
rinnen und Vertreter
In der Gemeinde Isernhagen sind zu
wählen
a) 34Mitglieder des Rates
b) Mitglieder der Ortsräte, in den
Ortschaften nach § 6 der Hauptsat-
zung der Gemeinde Isernhagen:
Altwarmbüchen = 9
Isernhagen F.B. = 5
Isernhagen H.B. = 7
Isernhagen K.B. = 5
IsernhagenN.B. = 7
Kirchhorst = 7
Neuwarmbüchen = 7
Zahl und Abgrenzung der Wahl-
bereiche
Das Wahlgebiet der Gemeinde
Isernhagen bildet für die Wahl des
Rates einenWahlbereich.
Die Ortschaften Altwarmbüchen,
Isernhagen F.B., Isernhagen H.B.,
Isernhagen K.B., Isernhagen N.B.
KirchhorstundNeuwarmbüchenbil-
den für dieWahl derOrtsräte jeweils
einenWahlbereich.
Höchstzahl der Bewerberinnen
undBewerberzurWahldesRates
und der Ortsräte
DerWahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe darf gemäß § 21 Abs.

4 NKWGhöchstens enthalten:
a) für dieWahl desRates 39Bewer-
ber/innen
b) für die Ortsratswahlen in der
Ortschaft:
Altwarmbüchen 14Bewerber/innen
Kirchhorst, Neuwarmbüchen,
Isernhagen H.B. und Isernhagen
N.B. je 12 Bewerber/innen
Isernhagen F.B. und IsernhagenK.B.
je 10 Bewerber/innen
Der Wahlvorschlag einer Einzelper-
son (Einzelwahlvorschlag) darf den
Namen nur einer wählbaren Bewer-
berin oder eines wählbaren Bewer-
bers (Einzelbewerberin oder Einzel-
bewerber) enthalten.
2. Aufforderung für die Einrei-
chung vonWahlvorschlägen
Aufgrund § 21 Abs. 2 NKWG fordere
ich hiermit auf, Wahlvorschläge für
dieo.g.Wahlenbeimireinzureichen.
3.Wahlvorschläge
Wahlvorschlägekönnennachden§§
21 und 24 NKWG von Parteien im
Sinne des Artikels 21 des Grundge-
setzes, von Gruppen von Wahlbe-
rechtigten(Wählergruppen)undvon
Einzelpersonen (Einzelbewerberin-
nen oder Einzelbewerbern) einge-
reicht werden. Wer sich selbst vor-
schlägt, hat die Regelungen des
NKWG für Einzelbewerberinnen und
Einzelbewerber zu beachten.
3.1 Einreichungsfrist, Inhalt und
Form derWahlvorschläge
Auf die besonderen Vorschriften
über den Inhalt und die Form der
Wahlvorschläge und über die Ver-
bindung von Wahlvorschlägen in
den §§ 21 ff NKWG und §§ 32 ff
NKWO in der z. Zt. geltenden Fas-

sungweise ich ausdrücklich hin.
Aufgrunddes§21Abs. 2NKWGsind
Wahlvorschläge möglichst frühzei-
tig, spätestens bis zum 20. Juli
2026, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist)
bei der Gemeindewahlleitung der
Gemeinde Isernhagen, Rathaus,
Bothfelder Str. 29, 30916 Isern-
hagen, einzureichen.
3.2 Unterschriften für die Wahlvor-
schläge
DieWahlvorschläge für dieWahl des
Rates der Gemeinde Isernhagen
müssen gem. § 21 Abs. 9 Satz 2
NKWG von mindestens 30 Wahlbe-
rechtigten des jeweiligen Wahlbe-
reichs unter Beachtung der Vor-
schriftendes§32Abs.2NKWOper-
sönlich und handschriftlich unter-
zeichnet werden.
DieWahlvorschläge fürdieOrtsrats-
wahlen müssen gem. § 21 Abs. 9
Satz2NKWGindenOrtschaftenAlt-
warmbüchen, Kirchhorst, Neu-
warmbüchen, Isernhagen H.B. so-
wie Isernhagen N.B. von je mindes-
tens 20 Wahlberechtigten des je-
weiligen Wahlbereichs und in den
Ortschaften Isernhagen F.B. sowie
Isernhagen K.B. von mindestens 10
Wahlberechtigten des jeweiligen
Wahlbereichs unter Beachtung des
§ 32 Abs. 2 NKWO persönlich und
handschriftlich unterzeichnet wer-
den.
Eine wahlberechtigte Person darf
für jede Wahl nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Die Bestäti-
gung der Wahlberechtigung erfolgt
durchdieGemeinde Isernhagen.Die
Wahlberechtigung muss zum Zeit-
punktderUnterschrift gegebensein

und ist bei der Einreichung des
Wahlvorschlags nachzuweisen. Hat
eine wahlberechtigte Person meh-
rere Wahlvorschläge unterzeichnet,
so ist lediglich die zuerst durch die
Gemeinde Isernhagen bestätigte
Unterschrift gültig.
Die Formblätter für die Unterstüt-
zungsunterschriftenwerdenaufAn-
forderung von der Gemeindewahl-
leitung kostenfrei ausgegeben. Bei
ihrer Anforderung haben Parteien
und Wählergruppen zu bestätigen,
dass die Bewerber unter Beachtung
des §24Abs. 1 bzw. 2NKWGbereits
aufgestellt worden sind.
Gem.§21Abs. 10NKWGundderBe-
kanntmachung der Niedersächsi-
schen Landeswahlleiters vom 25.
Juli 2025 (Nds. MBl. 2025, Nr. 372)
sind für die Kommunalwahlen am
13.09.2026 folgende Parteien und
Wählergruppen von der Verpflich-
tungzurBeibringungvonUnterstüt-
zungsunterschriften befreit:
Für die Wahlen zum Rat und zu
den Ortsräten:
Christlich Demokratische Union
Deutschlands in Niedersachsen
(CDU),
Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD),
Alternative für Deutschland (AfD),
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜ-
NE),
DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LIN-
KE).
Für dieWahlen zumRat zusätzlich:
Freie Demokratische Partei (FDP),
Partei für Arbeit, Rechtsstaat,
Tierschutz, Elitenförderung und
basisdemokratische Initiative

(Die PARTEI),
Bürgerstimme Isernhagen (BSI),
Einzelwahlvorschlag Kenzler.
Für die Wahlen zum Ortsrat Alt-
warmbüchen, Neuwarmbüchen,
Niedernhägener Bauerschaft und
Hohenhorster Bauerschaft zusätz-
lich:
Freie Demokratische Partei (FDP).
Für die Wahlen zum Ortsrat Kircher
Bauerschaft zusätzlich:
Einzelwahlvorschlag Kenzler.
Für die Wahlen zum Ortsrat Kirch-
hort zusätzlich:
Freie Demokratische Partei (FDP),
Wählergemeinschaft für Kirchhorst!
4.Wahlanzeige
Parteien, die die Voraussetzungen
des§21Abs. 10NKWGnichterfüllen
und daher nicht unter Ziff. 3.2 ge-
nannt wurden, können als Parteien
nur dann Wahlvorschläge einrei-
chen, wenn sie ihre Beteiligung an
der Wahl mit den erforderlichen
Unterlagen spätestens bis zum 15.
Juni 2026 (90. Tag vor derWahl) bei
der Niedersächsischen Landes-
wahlleitung, Lavesallee 6, 30169
Hannover, angezeigt haben und der
Landeswahlausschuss ihre Partei-
eigenschaft festgestellt hat (§ 22
NKWG und § 34 NKWO). Der Lan-
deswahlausschuss entscheidet
spätestens am 72. Tag vor der Wahl
über die Zulassung der Parteien
(Freitag, 03.Juli 2026).

Isernhagen, 23.04.2026

GEMEINDE ISERNHAGEN
Der Gemeindewahlleiter
Schuster

Einladung
des Ortsrates Isernhagen N.B.

Die nächste SitzungdesOrtsrates
Isernhagen N.B. findet am Diens-
tag, dem 05.05.2026, um 18:30
Uhr in der Buhrschen Stiftung in
Isernhagen N.B., Am Ortfelde 74
statt.

Tagesordnung
4. Einwohnerfragestunde
6. Bericht des Ortsbürgermeisters
7. Oktoberfest am Hufeisensee -
Zeltveranstaltungmit Livemusik
8. Anstehende Kanalsanierung
2026 in den Straßen Fuhrbleek
und Dieselstraße
9. Vorstellung des Planungsstan-
desfürdieL381vonPrüßentriftbis
Reuterdamm
10. Reparatur Brunnen amThie
11. Hundekottüten-Spender wie-
dereinrichtenEckeAufdemWind-

mühlenberge / Zur Mühle (da war
mal einer)
12. Abstimmung Spargelessen
13. Terminabstimmung Müllsam-
melaktion (03.10.2026)
14. Erläuterungen zu den Jubiläen
=> aktuelle rechtliche Situation
und zukünftiger Umgang damit
15. Vergabe vonOrtsratsmitteln
Auf den Abdruck der Formalpunk-
te wurde verzichtet.
Zu Beginn des öffentlichen Teils
der Sitzung werden vom Ortsrat,
den Ortsratsfraktionen oder der
VerwaltungFragender Einwohne-
rinnen und Einwohner zu Bera-
tungsgegenständen und den an-
deren Gemei
ndeangelegenheiten beantwor-
tet.
gez. Bätke

(Ortsbürgermeister)
veröffentlicht gem. § 12 Abs. 5 der

Hauptsatzung der Gemeinde
Isernhagen

gez. Mithöfer
(Bürgermeister)
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